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Stadt Gladbeck Gladbeck, 05.01.2015 

 Vorlage Nr. 15/0029 

Federf. Stadtamt: Zentraler Betriebshof Gladbeck 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Betriebsausschuss/ZBG Betriebsleiter Vollmer Vorberatung/Empfehlung 19.01.2015 5 

Rat Ratsherr Omlor Entscheidung 05.02.2015 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Der ZBG reinigt aufgrund der Satzung der Stadt Gladbeck über die Straßenreinigung und 

die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb geschlossener Ortslagen.  

Die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung besteht aus den textlichen Festsetzungen 

der  §§ 1 – 13 und dem dazugehörigen Straßenverzeichnis.  

 

Das Straßenverzeichnis ist aufgrund der aktuellen Widmungen (veröffentlicht im Amts-

blatt 22/14 vom 16. Dezember 2014) durch das Baudezernat zu ändern.  

Die Änderungen im Straßenverzeichnis im Einzelnen: 

 

Ziffer 6 des Straßenverzeichnisses  

Die Reinigung der Gehwege, Fahrbahnen und des Straßenbegleitgrüns ist den Grundstück-

seigentümern übertragen. Die Reinigung umfasst auch die Winterwartung. 

 

Der Flözweg wurde dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Es handelt sich um einen ver-

kehrsberuhigten Bereich. Die Voraussetzungen für eine Übertragung der Gehweg- und 

Fahrbahnreinigung auf die angrenzenden Anwohner liegen vor. Die Straße wird ins Stra-

ßenverzeichnis unter Ziffer 6 aufgenommen. Die Anwohner werden informiert.  
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Die Straße Im Papengatt wurde dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Es handelt sich um 

einen verkehrsberuhigten Bereich. Die Voraussetzungen für eine Übertragung der Geh-

weg- und Fahrbahnreinigung auf die angrenzenden Anwohner liegen vor. Die Straße wird 

ins Straßenverzeichnis unter Ziffer 6 aufgenommen. Die Anwohner werden informiert.   

 

Die Wilhelm-Olejnik-Straße wurde dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Es handelt sich 

um einen verkehrsberuhigten Bereich. Die Voraussetzungen für eine Übertragung der 

Gehweg- und Fahrbahnreinigung auf die angrenzenden Anwohner liegen vor. Die Straße 

wird ins Straßenverzeichnis unter Ziffer 6 aufgenommen. Die Anwohner werden informiert.   

 

 

Der Satzungsentwurf mit dem Straßenverzeichnis ist als Anlage beigefügt. 

 

 

Erfolgs- und vermögenswirksame Auswirkungen:  

 

keine         (nur Gebührenhaushalt) 

 

folgende  :  

 

 

Ertrag (€)   Aufwand (€)  

einmalig   Einmalig  

jährlich   jährlich  

 

darin enthalten: 

   

darin enthalten: 

 

Zuschüsse   Personalkosten  

Beiträge Dritter 

 

  Unterhaltungs- und 

Betriebskosten 

 

   Finanzierungskosten  

 

 

Bei Auswirkungen auf den Vermögensplan: 

 

Mittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt die beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung 

der Stadt Gladbeck über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-

gebühren. 

 

Anlage  

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Gladbeck über die Straßenreinigung  

und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren mit Straßenverzeichnis.   

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

        - Ulrich Roland -  

________________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


